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Durchführung des Härtefallverfahrens 

nach § 23 a AufenthG 

 

RdErl. d. MI v. 29. 9. 2016 

— 14. 21-12231/3-6, 12230/1-8 (§ 23a) — 

 

— VORIS 26100 — 

 

Bezug:  RdErl. v. 18. 11. 2013 (Nds. MBl. 2015 S. 671) 

  — VORIS 27100 — 

 

1. Anlass der Regelung 

 

Gemäß § 23 a AufenthG kann vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländerinnen und Ausländern 

abweichend von den Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 

werden, wenn ein Härtefall vorliegt und eine von der LReg durch Rechtsverordnung eingerich-

tete Härtefallkommission darum ersucht (Härtefallersuchen). 

 

Die LReg hat erstmals mit Verordnung vom 6. 8. 2006 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, 

durch Rechtsverordnung eine eigene Härtefallkommission einzurichten. Die Verordnung zur 

Änderung der Niedersächsischen Härtefallkommissionsverordnung vom 15. 12. 2015 ist am 

1. 1. 2016 in Kraft getreten (Nds. GVBl. S. 406). 

 

Vollziehbar ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer, für die eine niedersächsische 

Ausländerbehörde zuständig ist, haben die Möglichkeit, sich über ein Mitglied der Härtefall-

kommission oder direkt, ggf. über eine entsprechend bevollmächtigte Person, mit einer Ein-

gabe an die Geschäftsstelle der Härtefallkommission zu wenden. Die Prüfung und Feststel-

lung, ob eine Eingabe zur Beratung angenommen werden kann und ob aufgrund dringender 

persönlicher oder humanitärer Gründe ein Härtefall vorliegt, kann ausschließlich von der Här-

tefallkommission getroffen werden. Wird ein Härtefallersuchen gestellt, entscheidet das MI als 

oberste Landesbehörde, ob dem Ersuchen entsprochen und der betroffenen Ausländerin oder 

dem betroffenen Ausländer abweichend von den im AufenthG für die Erteilung eines Aufent-

haltstitels festgelegten Erteilungs- und Verlängerungsvoraussetzungen eine Aufenthaltser-

laubnis erteilt werden kann. Wird dem Härtefallersuchen entsprochen, ordnet das MI gegen-

über der zuständigen Ausländerbehörde die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis gemäß § 23 

a AufenthG an. Die Erteilung oder Verlängerung der Erlaubnis kann unter Berücksichtigung 

der individuellen Verhältnisse und Lebensumstände der Ausländerin oder des Ausländers von 

der Erfüllung weiterer Maßgaben abhängig gemacht werden. 
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Gemäß § 23 a Abs. 2 Satz 3 AufenthG haben vollziehbar ausreisepflichtige Ausländerinnen 

und Ausländer keinen Anspruch darauf, dass sich die Härtefallkommission mit ihrer Angele-

genheit beschäftigt, da diese ausschließlich im Wege der Selbstbefassung tätig wird. Gleich-

wohl setzt ein funktionierendes Härtefallverfahren voraus, dass vollziehbar ausreisepflichtigen 

Ausländerinnen und Ausländern bekannt ist, dass eine Härtefallkommission besteht und diese 

angerufen werden kann. Denn nur dann, wenn betroffenen Ausländerinnen und Ausländern 

bekannt ist, wie sie trotz bisher ablehnender behördlicher Entscheidungen aufgrund ihrer per-

sönlichen Situation möglicherweise doch zu einem Aufenthaltsrecht kommen können, kann 

das Instrument des Härtefallverfahrens wirksam greifen und die Härtefallkommission ihrer 

wichtigen Aufgabe gerecht werden. 

 

Eine einheitliche Anwendung und Auslegung der geltenden Verfahrensvorschriften und die 

damit allen in Niedersachsen lebenden vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländerinnen und 

Ausländern gleichermaßen eröffnete Möglichkeit, eine Eingabe an die Härtefallkommission zu 

richten, ist aus Gründen der Gleichbehandlung und unter Berücksichtigung der besonderen 

Funktion des Härtefallverfahrens unerlässlich. 

 

2. Belehrungspflicht 

 

Vollziehbar ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer sind — sofern nicht eine Aus-

nahme gemäß Nummer 3 vorliegt — über die Möglichkeit zur Anrufung der Härtefallkommis-

sion zu belehren. 

 

Die Belehrung erfolgt unabhängig davon, ob die Betroffenen im Besitz einer Duldung oder 

einer Grenzübertrittsbescheinigung (GÜB) sind. 

 

3. Ausnahmen von der Pflicht zur Belehrung 

 

3.1 Keine Belehrungspflicht  

 

Eine Pflicht zur Belehrung besteht in folgenden Fällen nicht: 

 

a) Bei Ausländerinnen oder Ausländern, die sich noch nicht 18 Monate im Bundesgebiet 

aufhalten. Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 NHärteKVO wird eine Eingabe nicht zur Be-

ratung angenommen, wenn die Ausländerin oder der Ausländer sich noch nicht 18 Mo-

nate im Bundesgebiet aufhält, da in diesen Fällen davon ausgegangen wird, dass die 

betroffenen Personen erst so kurze Zeit in Deutschland sind, dass ihnen eine Integra-



3 
 

 

tion regelmäßig noch nicht möglich war. Dieser Nichtannahmegrund ist mit einem Son-

derprüfungsrecht des vorsitzenden Mitglieds der Härtefallkommission verbunden, in 

besonders gelagerten Einzelfällen Ausnahmen zuzulassen (§ 5 Abs. 2 Satz 2 NHär-

teKVO), sodass betroffenen Ausländerinnen und Ausländern, die sich noch keine 18 

Monate im Bundesgebiet aufhalten, der Zugang zur Härtefallkommission nicht von 

vornherein verwehrt ist. Steht zum Zeitpunkt des Eingangs der Eingabe jedoch bereits 

ein Abschiebungstermin fest, kann die Eingabe auch ohne vorhergehende Belehrung 

bereits wegen des in § 5 Abs. 1 Satz 2 NHärteKVO geregelten Nichtannahmegrunds 

nicht zur Beratung angenommen werden, da für diese Fälle keine Belehrungspflicht be-

steht. 

 

b) Bei vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländerinnen und Ausländern, die bereits — ggf. 

im Rahmen eines früheren Aufenthalts — aktenkundig belehrt worden sind. Diesen 

Personen ist bereits bekannt, dass sie sich an die Härtefallkommission wenden kön-

nen.  

 

c) Bei vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländerinnen und Ausländern, die selbst bereits 

ein Härtefallverfahren betrieben haben oder für die von dritter Seite bereits eine Härte-

falleingabe eingereicht worden ist. Diesen Personen ist ebenfalls bereits bekannt, dass 

sie sich an die Härtefallkommission wenden können. 

 

Nummer 3.1 steht einer Belehrung durch die Ausländerbehörden in Einzelfällen nicht entge-

gen, z. B. in den Fällen, in denen die Ausreise oder ein früheres Härtefallverfahren längere 

Zeit zurückliegen oder besondere Integrationsleistungen vorliegen, die eine Behandlung 

durch die Härtefallkommission angebracht erscheinen lassen können.  

 

Hinzuweisen ist darauf, dass in den Fällen des Absatzes 1 Buchst. c ohne eine vorgenom-

mene Belehrung ein Nichtannahmegrund nach § 5 Abs. 1 Satz 2 NHärteKVO nicht eintritt. 

Allerdings musste in der Vergangenheit nur in wenigen Einzelfällen eine bereits terminierte 

Abschiebung storniert werden, weil eine Eingabe zur Beratung angenommen wurde oder 

über die Annahme nicht rechtzeitig entschieden werden konnte. 

 

3.2 Unterbleiben der Belehrung 

 

Eine Belehrung in folgenden Fällen unterbleibt: 
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a) Bei Ausländerinnen und Ausländer, die nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 6. 2013 zur Festlegung der Kriterien 

und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem 

Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf 

internationalen Schutz zuständig ist (ABl. EU Nr. L 180 S. 31) — sog. Dublin III-Verord-

nung — in andere EU-Mitgliedstaaten überstellt werden sollen, da niedersächsische 

Behörden für diesen Personenkreis nicht zuständig sind. Die Überstellungsentschei-

dungen und die Absprachen über die Modalitäten der Überstellung trifft das Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Im Wege des zulässigen einstweiligen Rechts-

schutzes kann dagegen eine verwaltungsgerichtliche Entscheidung herbeigeführt wer-

den. Die niedersächsischen Behörden leisten lediglich Vollzugshilfe. 

 

b) Bei Personen, die bereits in einem sicheren Drittstaat internationalen Schutz erhalten 

haben und deren Asylverfahren in Deutschland mit einer Abschiebungsanordnung ge-

mäß § 34 a AsylG beendet worden sind, da niedersächsische Behörden auch für die-

sen Personenkreis nicht zuständig sind. Die Prüfungskompetenz für die bis zur Be-

scheiderteilung und die — wie durch das BVerfG klargestellt — auch im Zusammen-

hang mit einer Abschiebungsanordnung nachträglich auftretenden inlandsbezogenen 

Abschiebungshindernisse gemäß § 60 a Abs. 2 AufenthG liegen beim BAMF, sodass 

in diesen Fällen kein Raum für eine eigene Entscheidungskompetenz der niedersächsi-

schen Ausländerbehörden zur Erteilung einer Duldung gemäß § 60 a Abs. 2 AufenthG 

bleibt. Die Ausländerbehörden sind an die Entscheidung des BAMF zu zielstaats- und 

inlandsbezogenen Abschiebungshindernissen gebunden. 

 

c) Bei Personen, die die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 NHärteKVO (Straf-

täterinnen und Straftäter) erfüllen. 

 

d) Bei vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländerinnen und Ausländern, die eine Jugend-

strafe oder Freiheitsstrafe verbüßen. 

 

Nummer 3.1 Abs. 3 gilt entsprechend, soweit die Belehrung nicht auch nach Buchst. c 

unterbleibt. 

 

e) Bei Personen, die die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 NHärteKVO (An-

ordnung von Abschiebungshaft) erfüllen. 

 

4. Zeitpunkt der Belehrung 
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Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 NHärteKVO wird eine Eingabe dann nicht zur Beratung angenom-

men, wenn ein Termin für eine Abschiebung bereits feststeht oder ein feststehender Termin 

verstrichen ist und die Ausländerbehörde die Ausländerin oder den Ausländer nach Eintritt 

der Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht mindestens einmal über die Möglichkeit der Anrufung 

der Härtefallkommission belehrt hat. 

 

Mit der Belehrung über das Härtefallverfahren soll erreicht werden, dass vollziehbar ausrei-

sepflichtige Ausländerinnen und Ausländer nicht durch die Durchführung einer Abschiebung 

überrascht werden und damit der Zugang zu einem Härtefallverfahren verwehrt wird.  

 

Betroffene Ausländerinnen und Ausländer sind so zeitig zu belehren, dass für sie die Mög-

lichkeit besteht, sich vor der Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen an die Ge-

schäftsstelle der Härtefallkommission zu wenden. Die Belehrung erfolgt daher unmittelbar 

nach Eintritt der Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht. 

 

Um die Verfahrensabläufe im Einzelfall beschleunigen zu können und dem gesetzlichen Auf-

trag aus § 58 Abs. 1 AufenthG gerecht zu werden, wonach der Abschiebungsvollzug bei Vor-

liegen der Voraussetzungen zwingend einzuleiten ist, können vollziehbar ausreisepflichtige 

Ausländerinnen und Ausländer, die sich zum Zeitpunkt des Eintritts der Vollziehbarkeit noch 

keine 18 Monate im Bundesgebiet aufhalten, bereits belehrt werden, wenn die für die Beleh-

rungspflicht maßgebliche Aufenthaltsdauer von 18 Monaten innerhalb der nächsten drei Wo-

chen erreicht wird. Dies kann insbesondere in Betracht kommen, wenn Duldungsgründe vo-

raussichtlich nicht vor Erreichen eines 18-monatigen Aufenthalts entfallen werden (z. B. lau-

fende Passersatzpapierbeschaffung) und eine frühere Belehrung aus verfahrensökonomi-

schen Gründen zweckmäßig erscheint. 

 

Die Belehrung kann ggf. mit einem nochmaligen Hinweis auf die sich aus der Rechtslage er-

gebene Ausreiseverpflichtung und den bestehenden Möglichkeiten zur Rückkehrförderung 

verbunden werden. 

 

5. Wiederholte Belehrung 

 

Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 4 NHärteKVO wird die Eingabe einer vollziehbar ausreisepflichtigen 

Ausländerin oder eines vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländers, die oder der sich länger 

als fünf Jahre ununterbrochen im Bundesgebiet aufgehalten hat, im Fall eines bereits festste-

henden Abschiebungstermins nur dann nicht wegen Vorliegens eines Nichtannahmegrundes 

gemäß § 5 Abs. 1 NHärteKVO angenommen, wenn die Ausländerin oder der Ausländer wie-

derholt über die Möglichkeit der Anrufung der Härtefallkommission informiert wurde. 
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Durch die wiederholte Belehrung für vollziehbar ausreisepflichtige Ausländerinnen und Aus-

länder, die sich bereits längere Zeit im Bundesgebiet aufhalten, wird der Umstand berück-

sichtigt, dass die Betroffenen in den nach der ersten Belehrung folgenden Jahren wesentli-

che Integrationsleistungen erbracht und sich in die hiesigen Lebensverhältnisse eingelebt 

haben und möglicherweise über das Härtefallverfahren nunmehr ein Aufenthaltsrecht erhal-

ten können. In den Fällen, in denen sich nach der ersten Belehrung noch ein längerer Auf-

enthalt anschließt, ist es daher unter humanitären Gesichtspunkten geboten, nochmals über 

die Möglichkeit zu informieren, sich unter Darlegung der dringenden humanitären oder per-

sönlichen Gründe an die Härtefallkommission wenden zu können. 

 

Der Aufenthalt i. S. des § 5 Abs. 1 Satz 4 NHärteKVO gilt als ununterbrochen, wenn der Auf-

enthalt durchgängig seit fünf Jahren — insbesondere durch Besitz einer Aufenthaltserlaub-

nis, Duldung, Aufenthaltsgestattung oder GÜB — nachgewiesen werden kann. Kurzzeitige 

Unterbrechungen bleiben regelmäßig unberücksichtigt, sofern die oder der Betroffene nicht 

untergetaucht war.  

 

Über den Zeitpunkt, zu dem die wiederholte Belehrung durchzuführen ist, hat die Ausländer-

behörde im jeweiligen Einzelfall selbst zu entscheiden. Dabei hat sie Folgendes zu beachten: 

 

Eine wiederholte Belehrung innerhalb eines nur kurzen Zeitabstandes soll unter Berücksichti-

gung des in Nummer 5 Abs. 2 beschriebenen Sinnes und Zweckes dieser Belehrung vermie-

den werden. 

 

Die wiederholte Belehrung kann bereits vor Ablauf der fünfjährigen Aufenthaltsdauer vorge-

nommen werden, sofern eine frühzeitige wiederholte Belehrung aufgrund der besonderen Si-

tuation der Betroffenen zweckdienlich erscheint, d. h., dass die bisherigen guten Integrati-

onsleistungen oder das Vorliegen besonderer Umstände nur im Rahmen eines Härtefallver-

fahrens angemessen gewürdigt werden können und seit der letzten Belehrung bereits ein 

längerer Zeitraum vergangen ist.  

 

Die Belehrung ist spätestens nach Ablauf des fünfjährigen ununterbrochenen Aufenthalts 

vorzunehmen. 

 

6. Inhalt und Form der Belehrung 

 

Die Belehrung ist mindestens mit einer vierwöchigen Frist vor einem beabsichtigten Abschie-

bungstermin durchzuführen (§ 5 Abs. 1 Satz 3 NHärteKVO). Die Belehrung kann mündlich 
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oder schriftlich erfolgen. Es ist darauf hinzuweisen, dass eine angestrebte Härtefalleingabe 

innerhalb einer Frist von vier Wochen einzureichen ist. Wenn die Belehrung mündlich erfolgt, 

ist eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 1 a oder der Anlage 1 b zu fertigen. Das 

Merkblatt „Hinweise zu Härtefalleingaben“ (Anlage 2) ist auszuhändigen oder der schriftli-

chen Belehrung beizufügen.  

 

7. Verfahren nach einer Eingabe an die Härtefallkommission  

 

Nach Eingang einer Eingabe wird die zuständige Ausländerbehörde durch das MI entspre-

chend informiert und um unverzügliche Stellungnahme hinsichtlich des Vorliegens von Nicht-

annahmegründen gemäß § 5 Abs. 1 NHärteKVO gebeten.  

 

Die Ausländerbehörde wird über die Annahme oder Nichtannahme einer Härtefalleingabe 

zur Beratung unverzüglich durch das MI informiert.  

 

Ist eine Eingabe von der Härtefallkommission zur Beratung angenommen worden, wird ge-

mäß § 5 Abs. 4 Satz 2 NHärteKVO angeordnet, dass aufenthaltsbeendende Maßnahmen bis 

zur Entscheidung über die Eingabe zurückzustellen sind und eine Duldung gemäß § 60 a 

Abs. 2 AufenthG zu erteilen ist. Die zuständige Ausländerbehörde wird um Übersendung ei-

ner Stellungnahme zum dargestellten Sachverhalt unter Vorlage der Ausländerakten gebe-

ten. Die Ausländerbehörde wird durch das MI zeitnah über die weiteren Verfahrensschritte 

und den Ausgang des Verfahrens informiert. 

 

8. Schlussbestimmungen 

 

Dieser RdErl. tritt am 29. 9. 2016 in Kraft und mit Ablauf des 31. 12. 2021 außer Kraft. Der 

Bezugserlass tritt mit Ablauf des 28. 9. 2016 außer Kraft. 

 

An die 
Landkreise, kreisfreien Städte, großen selbständigen Städte, Region Hannover, Landeshauptstadt Hannover und 
Stadt Göttingen — Ausländerbehörden — 
Landesaufnahmebehörde Niedersachsen 
 
Nachrichtlich: 
An 
das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht 
die niedersächsischen Verwaltungsgerichte 
das Landeskriminalamt Niedersachsen 


